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Teilnahmebedingungen 10% 
“Extra-Cashback” 
 
 
Ergänzend zu den “Allgemeine Teilnahmebedingungen an der Aktion ‘Cashback’” gelten für die 
Sonderaktion 10% “Extra-Cashback” die nachfolgenden Bestimmungen.  
 

1.​ Die Aktion läuft bis zum 7. April 2026 um 23:59 Uhr (MEZ), jeweils einschließlich 
(nachfolgend der „Gültigkeitszeitraum“). 

2.​ Teilnehmer, die im Gültigkeitszeitraum ihr BBVA-Girokonto eröffnet haben, erhalten 
einmalig ein Extra-Cashback in Höhe von 10% auf einen maximalen Einkaufswert von 500 € 
im ersten Monat ab dem ersten Einkauf mit der BBVA-Debitkarte (nachfolgend die 
“BBVA-Karte”).  

Vom Gesamtbetrag der im jeweiligen Monat mit der BBVA-Karte getätigten Zahlungen wird 
der Betrag jener Zahlungen abgezogen, die im selben Monat aus irgendeinem Grund 
rückerstattet wurden (z. B. Stornierung der Bestellung, Rückerstattung wegen nicht 
erhaltener/defekter Ware, nicht autorisierte Transaktion usw.). 

Vom Cashback ausgenommen sind mit der BBVA-Karte getätigte Zahlungen im 
Zusammenhang mit Gebühren zugunsten von Finanzunternehmen und Banken, 
Kryptowährungen, Spielen und Wetten sowie Zahlungen an Inkassounternehmen. Ebenfalls 
ausgenommen sind Bargeldabhebungen am Geldautomaten, im Einzelhandel über den 
Service “Bargeld via App” oder im Rahmen eines Einkaufs mit der BBVA-Karte. Bei 
Bargeldabhebungen im Rahmen eines Einkaufs wird der gesamte Transaktionsbetrag 
einschließlich des Warenwerts und des abgehobenen Bargelds (z.B. 50 € Einkauf und 50€ 
Bargeldabhebung), nicht für die Berechnung des Cashback berücksichtigt. 
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